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Im Focus

LG Frankfurt am Main: Bank haftet nicht für Zins-Swap-Verluste eines Energieversorgers
Ein kommunaler Energieversorger beschloss im Jahr 2009, in regenerative Energien zu investieren und nahm dazu Gelder in
 Milliardenhöhe auf. Zur Absicherung der daraus resultierenden Zinsrisiken bezog er bei einer europäischen Bank mehrere soge-
nannte Zins-Swaps in der Erwartung steigender Zinsen. Tatsächlich setzte sich die – bis heute andauernde – Niedrigzinsphase
fort, sodass die Zins-Swaps wegen der eingepreisten Kosten und der Gewinnmarge der Bank einen negativen Marktwert hatten.
Das Unternehmen machte ihre Investitionen in die Zins-Swaps in Höhe von 175 Mio. Euro gegen die Bank als Schadenersatz
 geltend mit der Begründung, sie sei von der Bank nicht ausreichend über den tatsächlichen Wert der Zins-Swaps aufgeklärt
 worden.
Das LG Frankfurt a. M. wies die Klage mit Urteil vom 22.03.2019 – 3-03 O 145/13 zurück. Die Bank habe keine Aufklärungs -
pflichten gegenüber dem Energieversorger, da zwischen den Parteien weder ausdrücklich noch konkludent ein Beratungsvertrag
zustande gekommen sei. Der Versorger sei als „professioneller Kunde“ im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes anzusehen und
insoweit nicht schutzwürdig. Er habe bereits in der Vergangenheit in maßgeblichem Umfang verschiedene Swaps erworben und
von der Existenz des anfänglichen negativen Marktwertes als auch von seiner Größenordnung der Risiken bereits bei Abschluss
des jeweiligen Swaps Kenntnis gehabt. 
Der BGH hatte bereits seit 2011 in fortgesetzter Rechtsprechung zu Zins-Swaps entschieden, dass Banken ihre Kunden über
 einen anfänglichen negativen Marktwert aufklären müssten, wenn und soweit ein Beratungsvertrag vorliege. Anders als bei
 Klagen kleinerer Gemeinden oder mittelständischer Unternehmen nahm das LG an, die Notwendigkeit einer Beratung durch die
Beklagte habe aus Sicht der Parteien vorliegend nicht bestanden. Der Erwerb der Zins-Swaps sei hauptsächlich von Mitarbeitern
der Klägerin geplant und umgesetzt worden, die nach Auffassung des Gerichts schon über weitreichende Kenntnisse hinsichtlich
Derivate verfügten.                                                                                                                                                                         > DokNr. 19005187

EuGH: Vergabe von Aufträgen für regionalen Busverkehr muss ausgeschrieben werden
Zwei Landkreise in Nordrhein-Westfalen kündigten in den Jahren 2015 und 2016 im EU-Amtsblatt die Direktvergabe eines
 Auftrags über Verkehrsverträge für den regionalen Busverkehr an. Es handelte sich jeweils um Aufträge, die mehrere Millionen
 Kilometer betrafen. Private Busunternehmen hatten die beabsichtigte Direktvergabe angefochten, da nach ihrer Auffassung die in
Bezug genommene EU-Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für eine Direktvergabe von öffentlichen Verkehrsverträgen mit Bussen
nicht anwendbar sei. 
Das OLG Düsseldorf legte dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vor, ob die beabsichtigte Vergabe von Verträgen über
 öffentliche Personenverkehrsdienste mit Bussen, die keinen Konzessionscharakter haben, zulässig ist. Der EuGH hat die Frage
verneint: Art. 5 Abs. 2 – 6 der Verordnung sei ein spezifisches Regelwerk für Konzessionen und Verträge über Personenverkehrs-
dienste mit Eisenbahnen und U-Bahnen. Dagegen unterlägen Aufträge ohne Konzessionscharakter über Personenverkehrsdiens-
te mit Bussen und Straßenbahnen weiterhin den Vergaberichtlinien. Dies hat der EuGH mit Urteil vom 21.03.2019 - C-266/17 und
C-267/17 entschieden.
Das Gericht hielt die allgemeinen Vergaberegeln (weiterhin) für anwendbar. Bereits vor dem Erlass der vorgenannten EU-Ver -
ordnung seien die Verträge über ÖPNV mit Bussen und Straßenbahnen in den Anwendungsbereich der allgemeinen Vergabericht-
linien 2004/17/EG und 2005/18/EG gefallen. Diese Regelungen wurden ersetzt durch die neuen Vergaberichtlinien 2014/24/ EU
und 2014/25/EU, die u. a. die EuGH-Rechtsprechung im Bereich von Direktvergaben kodifizieren und präzisieren. Damit sei
 deutlich, dass die allgemeinen Vorschriften bei der Direktvergabe anwendbar sind. Die geplante Vergabe der ÖPNV-Aufträge direkt
an „interne Betreiber“ sei damit unzulässig.                                                                                                                             > DokNr. 19005188
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